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Satzung über die Erhebung einer Tourismusabgabe in der 
Gemeinde Heikendorf (Tourismusabgabesatzung)  

 
Aufgrund des § 4 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fas-
sung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, Seite 57) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 05. Februar 2025 (GVOBl. Schl.-H. 2025 Nummer 27) und der § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 
1 Satz 1 und § 10 Absätze 7 bis 10 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-
Holstein (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. 2005, 
Seite 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2022 (GVOBl. Schl.-H. Seite 564) wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 09. Dezember 2025 folgende Sat-
zung erlassen: 
 
 

§ 1 
Allgemeine Erhebungsvoraussetzungen 

 
(1) Die Gemeinde Heikendorf ist als Ostseebad anerkannt. Erhebungsgebiet für die Tou-

rismusabgabe ist das gesamte Gemeindegebiet. 
 

(2) Die Gemeinde erhebt eine Tourismusabgabe nach § 10 Absätze 7 bis 9 KAG zur De-
ckung des Aufwandes für die gemeindliche Tourismuswerbung. 
 

(3) Der gemeindliche Aufwand für die Tourismuswerbung, soweit er nicht aus anderen 
Einnahmen gedeckt wird, wird durch die Tourismusabgabe zu 63 v. H. finanziert. Die 
Gemeinde Heikendorf trägt 37 v. H. des nicht aus anderen Einnahmen gedeckten Auf-
wandes für die Tourismuswerbung. 
 

 
 

§ 2 
Abgabepflicht, Abgabeschuldner*in 

 
(1) Abgabepflichtig sind die im Erhebungsgebiet selbständig oder freiberuflich tätigen na-

türlichen und juristischen Personen sowie nichtrechtsfähigen und teilrechtsfähigen Ge-
sellschaften, Unternehmen und Personenvereinigungen, denen durch den Tourismus 
im Gebiet der Gemeinde Heikendorf unmittelbar oder mittelbar wirtschaftliche Vorteile 
beim Anbieten von tourismusbedingten entgeltlichen Leistungen geboten werden (ab-
gabepflichtige Personen). Die Abgabepflichtigen sind Schuldner der Tourismusab-
gabe.  
 

(2) Eine Person oder Personenvereinigung ist insbesondere im Erhebungsgebiet tätig,  
 

1. wenn sie eine Betriebsstätte im gewerbesteuerrechtlichen Sinne im Erhebungs-
gebiet unterhält oder 

 

2. wenn sie jeweils vorübergehend, aber regelmäßig wiederkehrend ein Waren- und 
Leistungsangebot im Erhebungsgebiet zur Verfügung stellt, vorhält, anbietet oder 
erbringt. 
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Insbesondere Personen und Personenvereinigungen, die regelmäßig wiederkehrende 
Waren oder Leistungen an Markt- und Verkaufsständen oder Verkaufswagen anbieten 
oder regelmäßig wiederkehrende Leistungen in touristischen Unterkünften oder in 
sonstigen Immobilien im Erhebungsgebiet anbieten und erbringen, sind im Erhebungs-
gebiet tätig.  

 
(3) Abgabepflichtig im Sinne des Absatz 1 sind natürliche und juristische Personen und 

Unternehmen sowie Personenvereinigungen, soweit ihnen nach der Ausgestaltung ih-
rer Tätigkeit typischerweise unmittelbar oder mittelbar wirtschaftliche Vorteile aus dem 
Tourismus geboten werden.  

  
(4)   Schuldner der Abgabe ist der/die Unternehmer*in. Unternehmer*in im Sinne des Sat-

zes 1 ist derjenige/diejenige, für dessen/deren Rechnung die abgabepflichtige Tätigkeit 
ausgeübt wird. 

 
(5) Eine Tätigkeit, die ausschließlich auf die Erzielung von Einkünften aus nichtselbststän-

diger Arbeit im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und des § 19 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) gerichtet ist, unterliegt nicht der Abgabenpflicht. 
 

 

§ 3  
Gegenstand der Abgabe 

 
(1) Der Abgabepflicht unterliegt das Angebot selbständiger tourismusbezogener Leistun-

gen. Eine Leistung ist tourismusbezogen, wenn sie gegenüber jemandem erbracht 
wird, der unmittelbar oder mittelbar am Tourismus beteiligt ist.  
 

(2) Als unmittelbar am Tourismus beteiligt gelten Personen, die sich zu touristischen Zwe-
cken im Gemeindegebiet aufhalten, ohne dort ansässig zu sein und Personen – und 
Personenvereinigungen, die selbständig entgeltliche Leistungen gegenüber Touristen 
erbringen.  
 

(3) Als mittelbar am Tourismus beteiligt gelten Personen, die mit den am Tourismus un-
mittelbar Beteiligten im Rahmen für den Tourismus notwendige Geschäfte tätigen. 
 
 

§ 4 
Abgabemaßstab 

 
(1)  Maßstab für die Bemessung der Abgabe ist der geldwerte Vorteil, der dem Pflichtigen 

aus der gemeindlichen Tourismuswerbung und dem Bereitstellen von öffentlichen Ein-
richtungen erwächst. Der Vorteil errechnet sich aus dem umsatzsteuerbereinigten jähr-
lichen Gesamtumsatz des Abgabepflichtigen, multipliziert mit dem Vorteilssatz nach Zif-
fer 2 und dem durchschnittlichen Gewinnsatz nach Ziffer 3. 
 

(2)  Als tourismusbedingter Teil der Leistung gilt der in der Anlage zu dieser Satzung für die 
einzelne Unternehmensart oder Tätigkeit festgesetzte Teil der Einnahmen (Vorteils-
satz). 
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Er beträgt 
 in der Vorteilsstufe 1           12,50 % Vorteilssatz 
 in der Vorteilsstufe 2:    25,00 % Vorteilssatz 

 in der Vorteilsstufe 3:  50,00 % Vorteilssatz 
 in der Vorteilsstufe 4:    75,00 % Vorteilssatz 
 in der Vorteilsstufe 5:        100,00 % Vorteilssatz 
 

(3) Der durchschnittliche Gewinnsatz ist für die einzelnen Betriebsarten der Anlage zu die-
ser Satzung zu entnehmen. Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. Die Betriebsar-
tenliste orientiert sich an der Richtsatzsammlung des Bundesfinanzministeriums. Lässt 
sich die abgabepflichtige Leistung im Sinne des § 2 keiner der in der Anlage aufgeführ-
ten, auch vergleichbaren Betriebsarten zuordnen oder ist ein durchschnittlicher Gewinn-
satz nicht angegeben, so ist er anhand der Angaben des Abgabepflichtigen aus dem 
tatsächlichen durchschnittlichen Gewinnanteil der letzten fünf Jahre zu ermitteln. Maß-
geblich für die Vergleichbarkeit ist, ob die ausgeübte Tätigkeit dem Ziel, Zweck und 
Umfang der genannten Tätigkeit entspricht. In den übrigen Fällen ist der durchschnittli-
che Gewinnanteil nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen.  

 
(4) Maßgeblich für die Berechnung der Abgabe sind insbesondere die Gesamtumsätze des 

Vorvorjahres.  
 

(5) Für die Ermittlung der Umsätze im Erhebungsgebiet sind maßgeblich: 
 
- Im Falle innerhalb des Gemeindegebiets erfolgenden Leistungsangebotes, unab-

hängig vom Ort der Erfüllung; sämtliche Umsätze (Summe der jährlichen Leistungs-
entgelte entsprechend § 10 Umsatzsteuergesetz (UStG)) aus der leistungsanbie-
tenden Tätigkeit, bzw. die Jahreseinnahmen, wenn keine Umsatzsteuerpflicht be-
steht. 
 

- Im Falle nur dauernder oder regelmäßig wiederkehrender Leistungsangebote ohne 
Gewerbeanmeldung im Erhebungsgebiet nur diejenigen Umsätze, die innerhalb 
des Erhebungsgebietes erreicht wurden.   
 

(6) Wird eine abgabepflichtige Tätigkeit zu Beginn oder während eines Kalenderjahres auf-
genommen, so sind abweichend von Absatz 4 im Jahr der Tätigkeitsaufnahme die Um-
sätze des Erhebungszeitraumes der Aufnahme der Tätigkeit maßgebend. Im darauffol-
genden und dem übernächsten Jahr sind abweichend von Absatz 4 die Jahresumsätze 
des zweiten Jahres nach Aufnahme der Tätigkeit maßgebend.  
 

 
§ 5 

Abgabesatz und Abgabenhöhe 
 

(1) Der Abgabesatz wird dadurch ermittelt, dass der zu deckende Aufwand im Sinne des 
§ 1 Absätze 2 und 3 dieser Satzung durch die Summe aller Maßstabseinheiten dividiert 
wird. Der Abgabesatz beträgt 2,48 v. H. 

 
(2) Die Abgabenhöhe wird für den einzelnen Pflichtigen berechnet, indem der Abgabesatz 

mit der jeweiligen Maßstabseinheit multipliziert wird: 
 

umsatzsteuerbereinigte Gesamteinnahmen x durchschnittlicher Gewinnsatz 
x Vorteilssatz x Abgabesatz = Abgabenhöhe. 
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§ 6 
Entstehen der Tourismusabgabe 

 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Abgabepflicht entsteht, sobald die abga-

bepflichtige Tätigkeit aufgenommen wird. 
 

(2) Der steuerpflichtige Zeitraum endet mit Beginn des Kalendermonats, in dem die abga-
bepflichtige Tätigkeit beendet wurde.  

 
(3) Werden mehrere abgabepflichtige Tätigkeiten durch einen Abgabepflichtigen ausge-

übt, entsteht die Abgabepflicht für jede einzelne Tätigkeit. Ist der Umsatz nicht abgrenz-
bar oder geringfügig, erfolgt die Zuordnung zur Betriebsart mit dem höchsten Gewinn-
anteil oder dem Gewinnanteil der vorrangig ausgeführten Tätigkeit.   
 

(4) Wird die abgabenpflichtige Tätigkeit in mehreren Betriebsstätten ausgeübt, entsteht die 
Abgabepflicht für jede einzelne Betriebsstätte.   
 
 

§ 7 
Festsetzung und Fälligkeit der Abgabe 

 
(1) Die Festsetzung erfolgt für jede abgabepflichtige Tätigkeit. Übt der Abgabenpflichtige 

mehrere abgabepflichtige Tätigkeiten aus, kann die Festsetzung für diese Tätigkeiten 
in einem Bescheid erfolgen.  
 

(2) Auf die Tourismusabgabe können nach § 10 Absatz 7 Satz 4 KAG im Verlauf des Er-
hebungszeitraumes Vorausleistungen in Höhe der voraussichtlich entstehenden Ab-
gabe erhoben werden. Basis für die Vorausleistungsermittlung sind die entsprechend 
§ 4 Absatz 4 bis 6 erklärten oder geschätzten betrieblichen Umsätze.  

 
(3) Die Tourismusabgabe und die Vorausleistungen werden jeweils durch schriftlichen Be-

scheid festgesetzt, der mit einem Heranziehungsbescheid über andere Abgaben und 
Steuern verbunden werden kann. Die festgesetzten Vorausleistungen werden in Vier-
teljahresbeträgen jeweils am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. eines Jahres fällig. 
Kleinbeträge werden wie folgt fällig: 
- am 15.08. mit dem Jahresbeitrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt. 
- am 15.02. und 15.08. zu je einer Hälfte des Jahresbeitrages, wenn dieser 30,00 € 

nicht übersteigt.  
 

(4) Im Falle der Erhebung von Vorausleistungen wird nach Feststellung der Erhebungs-
grundlagen nach § 4 über die Tourismusabgabe endgültig abgerechnet. Ein nach dem 
Ergebnis der Endabrechnung noch festzusetzender Abgabenanteil wird einen Monat 
nach Bekanntgabe des Festsetzungsbescheides in einer Summe fällig. Ergibt die End-
abrechnung eine Überzahlung, so erfolgt eine Erstattung nach Bekanntgabe des Fest-
setzungsbescheides. 
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(5) Beginnt oder endet die Beitragspflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so beträgt der 
Beitrag den entsprechenden 12. Teil des Jahresbeitrages. Als Beendigung einer abga-
bepflichtigen Tätigkeit ist nicht anzusehen, wenn diese nur saisonal ausgeübt wird und 
am Saisonende eingestellt wird.  
 

(6) Die Tourismusabgabe wird nicht festgesetzt, erhoben oder nachgefordert, wenn der 
Jahresbetrag im Einzelfall den Betrag von 5,00 € nicht übersteigt. Der Ausfall wird von 
der Gemeinde getragen. Zu viel erhobene Abgabebeträge werden nicht erstattet, wenn 
der Erstattungsbetrag im Einzelfall 5,00 € nicht übersteigt.  
 

§ 8 
Anzeige- und Mitwirkungspflicht, Informationsbeschaffung 

 
(1) Die Pflichtigen und ihre Vertreter*innen haben alle für die Ermittlung der Abgabeschuld 

erforderlichen Angaben zu machen, insbesondere 
 
- Beginn und Ende der abgabepflichtigen Tätigkeit innerhalb eines Monats, 

 
- bis zum 30. Juni eines jeden Jahres oder - soweit die Gemeinde dazu schriftlich 

auffordert - innerhalb eines Monats nach Aufforderung durch Ausfüllung des dafür 
von der Gemeinde vorgesehenen Formblattes die Erklärung über die betrieblichen 
Jahresumsätze gemäß § 4 Absatz 4 bis 6 abzugeben, 

 

- auf Anforderung hin Nachweise über die erzielten Umsätze, z. B. Miet- und Pacht-
verträge, Umsatzsteuererklärungen, gegebenenfalls Umsatzsteuervoranmeldun-
gen sowie den die jeweils beitragspflichtige Betriebsart betreffenden Teil der Ein-
kommensteuererklärungen und -bescheide, gegebenenfalls nebst zugehörigen An-
lagen, vorzulegen. 

 
(2) Kommt der/die Erklärungspflichtige seiner/ihrer Erklärungspflicht nicht nach, ist die Ge-

meinde befugt, die Einnahmen nach Ablauf der Erklärungsfrist im Wege der Schätzung 
zu ermitteln.  

 
(3) Die Gemeinde ist befugt, von den Finanzbehörden im Wege der Amtshilfe oder nach  

§ 31 der Abgabenordnung Auskünfte über die Umsätze der Pflichtigen einzuholen. 
 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig nach § 18 Absatz 2 Nummer 2 des Kommunalabgabengesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein (KAG) handelt, wer seine Mitwirkungspflichten nach § 8 
dieser Satzung nicht erfüllt.  
 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
 

1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, oder 
 

2. einer Vorschrift dieser Abgabensatzung zur Sicherung oder Erleichterung der Ab-
gabenerhebung, insbesondere zur Anmeldung und Anzeige von Tatsachen, zur 
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Führung von Aufzeichnungen oder Nachweisen, zur Kennzeichnung oder Vorle-
gung von Gegenständen oder zur Erhebung und Abführung von Abgaben zuwi-
derhandelt 

 
und es dadurch ermöglicht, Abgaben zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgaben-
vorteile zu erlangen. 

 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500,00 € geahndet werden.  

 
 

§ 10 
Datenverarbeitung 

 
(1) Die Gemeinde Heikendorf kann die zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Fest-

setzung der Tourismusabgabe im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung so-
wie die zur Durchführung aller weiteren Bestimmungen dieser Satzung erforderlichen 
personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten gemäß den Vorschriften der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i. V. m. § 2 Absatz 1, § 3 und § 4 des Schles-
wig-Holsteinischen Gesetztes zum Schutz personenbezogener Daten (Landesdaten-
schutzgesetz – LDSG (SH)) neben den bei den Betroffenen erhobenen Daten erheben 
und verarbeiten: 
 
- Namen, Anschrift, ggf. Rechtsform des Abgabepflichtigen, 

 
- Angaben zur Art der betrieblichen oder selbständigen Tätigkeit von Abgabepflichti-

gen,  
 

- Daten über die betrieblichen Einnahmen des Abgabepflichtigen, 
 

- Daten aus dem Melderegister nach § 34 des Bundesmeldegesetzes (BMG), 
 

- dem Amt Schrevenborn vorliegenden Unterlagen über die Anmeldung / Abmeldung 
/ Änderungsmeldung von Gewerbebetrieben nach den Vorschriften der Gewerbe-
ordnung sowie den verfügbaren Daten aus der Kurabgabe-Veranlagung; 

 
- den beim Amt Schrevenborn hinsichtlich der Veranlagung der Grundsteuer, der 

Gewerbesteuer sowie der Zweitwohnungssteuer vorliegenden Daten zur Ermittlung 
der Abgabepflichtigen, zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen und zur Festset-
zung der Abgaben.  
 

(2) Die Gemeinde Heikendorf ist befugt, die erhobenen Daten sich von anderen Stellen 
übermitteln zu lassen und zu verarbeiten. 
 

(3) Die Gemeinde Heikendorf ist berechtigt, die anonymisierten Daten der Abgabenpflich-
tigen für Zwecke der Kalkulationsarbeiten an beauftragte Personen als Erfüllungsge-
hilfen zu übermitteln. 
 

(4) Die erhobenen Daten werden nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens aufbewahrt. 
Die Aufbewahrungsfrist beträgt zehn Jahre. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wer-
den die Daten vernichtet. 
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§ 11 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeit tritt die Satzung über die Erhebung 

einer Tourismusabgabe in der Gemeinde Heikendorf vom 07.12.2023 außer Kraft.  
 
 
 
Heikendorf, den 10.12.2025              Gemeinde Heikendorf 
              Der Bürgermeister 
 
 
            ________________ 

              Peetz   
 
 
Heikendorf, 11.12.2025 
 
Amt Schrevenborn 
Die Amtsdirektorin 
Im Auftrag 
 
 
gez. Christiansen 



Anlage zur Satzung über die Erhebung einer 

Tourismusabgabe in der Gemeinde Heikendorf 

(Tourismusabgabesatzung vom 10.12.2025) 

I. Die Vorteilssätze je Vorteilsstufe nach § 3 Abs. 2

Vorteilsstufe Vorteilsmerkmale Vorteils-

satz

1
Abgabenpflichtige, die sehr geringe Vorteile aus dem Tourismus ziehen 

können, oft ist nicht einmal ein mittelbarer Vorteil gegeben (durch 

regelmäßige Geschäftsbeziehungen zu unmittelbar bevorteilten Pflichtigen).
12,50%

2
Abgabenpflichtige, die geringe Vorteile aus dem Tourismus ziehen können, 

oft ist nur ein mittelbarer Vorteil gegeben (durch regelmäßige 

Geschäftsbeziehungen zu unmittelbar bevorteilten Pflichtigen).
25,00%

3

Abgabenpflichtige, die in erhöhtem Maße (gegenüber Stufe 1) Vorteile aus 

dem Tourismus ziehen können, deren Angebote aber nicht am Tourismus 

ausgerichtet sind. Oft entsteht ein mittelbarer Vorteil (durch regelmäßige 

Geschäftsbeziehungen zu unmittelbar bevorteilten Pflichtigen). 50,00%

4

Abgabenpflichtige, deren Angebote nicht ausschließlich am Tourismus 

ausgerichtet sind, die aber in erhöhtem Maße auch unmittelbare Vorteile 

(durch häufige  Geschäftskontakte zu den Kur- und Erholungsgästen) 

erlangen können. 75,00%

5
Abgabenpflichtige, deren Angebote typischerweise am Tourismus 

ausgerichtet sind, und die daraus in der Regel unmittelbare Vorteile 

erlangen können. 100,00%

II. Verzeichnis der Betriebsarten nach § 3 Abs. 3

Nr. Betriebsart / Personengruppe / Tätigkeit 

Gewinn-

satz

Vorteils-

stufe

Vorteils-

satz

A Unterkunft für Ortsfremde

A 10010 Hotels, Gasthöfe und Pensionen mit Halb- o. Vollpension

A 10011 ◦ mit einem Umsatz bis 500.000 Euro 7% 5 100,00%

A 10012 ◦ mit einem Umsatz über 500.000 Euro 4% 5 100,00%

A 10020 Hotels garnis, Gasthöfe und Pensionen mit Frühstück

A 10021 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000  Euro 12% 5 100,00%

A 10022 ◦ mit einem Umsatz über  200.000 Euro 9% 5 100,00%

A 10030 Jugendherbergen 4% 4 75,00%

A 10040 Sonstige Vermietung ohne hotelmäßige Leistungen und Verpflegung, 16% 5 100,00%

A 10050 Wohnmobilübernachtungsplätze, sowie Campingplätze 8% 5 100,00%
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B Gastronomie

B 10110 Cafés

B 10111 ◦ mit einem Umsatz bis 250.000 Euro 8% 4 75,00%

B 10112 ◦ mit einem Umsatz über 250.000 Euro 7% 4 75,00%

B 10120 Eisdielen, Strandbars 10% 4 75,00%

B 10130 Gast-, Speise- und Schankwirtschaften sowie Bistro 8% 4 75,00%

B 10140 Imbissbetriebe

B 10141 ◦ mit einem Umsatz bis 100.000 Euro 10% 4 75,00%

B 10142 ◦ mit einem Umsatz über 100.000 Euro 8% 4 75,00%

B 10150 Imbissbetriebe mit einem asiatischem Speiseangebot

B 10151 ◦ mit einem Umsatz bis 100.000 Euro 15% 4 75,00%

B 10152 ◦ mit einem Umsatz über 100.000 Euro 11% 4 75,00%

B 10160 Partyservice, Catering 7% 3 50,00%

B 10170 Pizzerien (überwiegend Teigwaren im Warenangebot) 9% 4 75,00%

B 10180 Vereinslokalitäten 8% 1 12,50%

B 10190 Restaurant mit asiatischem Speiseangebot 11% 4 75,00%

C Gesundheitswesen, Gesundheitsförderung

C 10210 Alternative Verfahren der Gesundheitsförderung 14% 2 25,00%

C 10220 Ambulante soziale Dienste

C 10221 ◦ mit einem Umsatz bis 400.000 Euro 18% 1 12,50%

C 10222 ◦ mit einem Umsatz über 400.000 Euro 9% 1 12,50%

C 10230 Apotheken 4% 3 50,00%

C 10240 Allgemeinmediziner, auch Ärztezentren 14% 2 25,00%

C 10250 Badeärzte (Ärzte mit Zulassung als Badearzt) 14% 4 75,00%

C 10260 Bestattungsschiffe 16% 3 50,00%

C 10270 Bestattungsunternehmen

C 10271 ◦ mit einem Umsatz bis 250.000 Euro 15% 1 12,50%

C 10272 ◦ mit einem Umsatz über 250.000 Euro 16% 1 12,50%

C 10280 Fachärzte (einschl. Podologen, Zahnärzte) und Heilpraktiker 12% 2 25,00%

C 10290 Krankengymnastik, Physiotherapie 10% 2 25,00%

C 10300 Kur- Rehabilitationskliniken 13% 4 75,00%

C 10310 Kur- und Erholungsheime 13% 4 75,00%

C 10320 Masseure und med. Bademeister (auch ambulant) 10% 4 75,00%

C 10330 Sanitätshäuser sowie deren Lieferanten 14% 2 25,00%

C 10340 Schönheits- und Gesundheitsfarmen 17% 3 50,00%

C 10350 Sonstige Angebote gesundheitsfördernder Art 13% 2 25,00%

C 10360 Tierärzte, Tierheilpraktiker 13% 2 25,00%

C 10370 Trinkkurhallen 13% 4 75,00%

C 10380 Zahnersatz, Dentallabor 14% 1 12,50%

D Handel / Einzelhandel (überwiegend mit Lebensmitteln)

D 10410 Bäckerei, Konditorei

D 10411 ◦ mit einem Umsatz bis 500.000 Euro 7% 3 50,00%
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D 10412 ◦ mit einem Umsatz über 500.000 Euro 4% 3 50,00%

D 10420 Fische, Fischerzeugnisse 7% 3 50,00%

D 10430 Fleischerei, Metzgerei, Schlachterei (auch zugekauften Waren) 5% 3 50,00%

D 10440 Getränke (auch Wein und Spirituosen) 4% 3 50,00%

D 10450 Hofladen 5% 3 50,00%

D 10460 Kaffee- oder Teeläden 5% 3 50,00%

D 10470 Kioske (überwiegend Lebensmittel)  

D 10471 ◦ mit einem Umsatz bis 400.000 Euro 6% 3 50,00%

D 10472 ◦ mit einem Umsatz über 400.000 Euro 2% 3 50,00%

D 10480

Nahrungs- und Genussmittel versch. Art einschl. Reformwaren (auch 
SB Super- u. Verbrauchermärkte)  

D 10481 ◦ mit einem Umsatz bis 400.000 Euro 6% 3 50,00%

D 10482 ◦ mit einem Umsatz über 400.000 Euro 2% 3 50,00%

D 10490 Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln

D 10491 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000 Euro 8% 3 50,00%

D 10492 ◦ mit einem Umsatz über 200.000 Euro 5% 3 50,00%

D 10500 Süßwaren 5% 3 50,00%

D 10510 Verkaufsstände; ambulante Händler  

D 10511 ◦ mit einem Umsatz bis 400.000 Euro 6% 3 50,00%

D 10512 ◦ mit einem Umsatz über 400.000 Euro 2% 3 50,00%

D 10520 Weinkellerei, auch Winzer, sowie Weinverkauf 4% 3 50,00%

D Handel / Einzelhandel / Internethandel (überwiegend non - food) 

D 10610

Andenken, Basteleien, Dekoartikel, Geschenkartikel sowie 
kunstgewerbliche Erzeugnisse (auch aus eigener Herstellung) 6% 4 75,00%

D 10620 Bau-, Heimwerker- und Gartenbedarf (Baumarkt)

D 10621 ◦ mit einem Umsatz bis 600.000  Euro 6% 2 25,00%

D 10622 ◦ mit einem Umsatz über  600.000 Euro 3% 2 25,00%

D 10630 Blumen- und Pflanzengeschäfte 8% 2 25,00%

D 10640 Buchhandlungen 5% 3 50,00%

D 10650 Computer, Hart- und Software

D 10651 ◦ mit einem Umsatz bis 250.000 Euro 12% 2 25,00%

D 10652 ◦ mit einem Umsatz über 250.000 Euro 5% 2 25,00%

D 10660 Drogerien, Parfümerien 4% 3 50,00%

D 10670 Einzelhandelszentren (auch Verwaltung des Zentrums) 6% 3 50,00%

D 10680

Elektrotechnische Erzeugnisse u. Leuchten (auch -untergeordnet - 
Reparatur- und Installationsarbeiten)

D 10681 ◦ mit einem Umsatz bis 300.000 Euro 8% 2 25,00%

D 10682 ◦ mit einem Umsatz über 300.000 Euro 5% 2 25,00%

D 10690 Fahrradhandel und -reparatur

D 10691 ◦ mit einem Umsatz bis 300.000 Euro 8% 3 50,00%

D 10692 ◦ mit einem Umsatz über 300.000 Euro 6% 3 50,00%

D 10700 Fotogeschäft 7% 3 50,00%

D 10710 Handarbeitswaren und -bedarf 6% 3 50,00%

D 10720 Haushaltsgegenstände, Eisenwaren u.ä. 5% 3 50,00%

D 10730 Heizöl-, Brennstoffhändler (Einzelhandel)
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D 10731 ◦ mit einem Umsatz bis 800.000 Euro 4% 2 25,00%

D 10732 ◦ mit einem Umsatz über 800.000 Euro 2% 2 25,00%

D 10740 Kaufhäuser, Warenhäuser mit breitem Sortiment 6% 3 50,00%

D 10750 KFZ-Einzelhandel, auch Straßen- und Baufahrzeuge u.a.

D 10751 ◦ mit einem Umsatz bis 500.000 Euro 4% 2 25,00%

D 10752 ◦ mit einem Umsatz über 500.000 Euro 2% 2 25,00%

D 10760 KFZ-zubehörhandel  (Einzelhandel mit Fahrzeugteilen und -zubehör) 5% 2 25,00%

D 10770 Lederwaren und Reisegepäck 6% 3 50,00%

D 10780 Markisen, Rollläden (mit Einbau) 5% 2 25,00%

D 10790 Möbel und sonstige Einrichtungsgegenstände 5% 2 25,00%

D 10800 Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikel 4% 3 50,00%

D 10810 Schuhe und Schuhwaren (auch mit Reparaturen) 4% 3 50,00%

D 10820 Spielwaren 4% 3 50,00%

D 10830 Sport- und Campingartikel 4% 3 50,00%

D 10840 Tabakwaren und Zeitschriften 3% 3 50,00%

D 10850

Telekommunikationsgeräte und Mobiltelefone (einschl. 
Vermittlungsprovisionen) 

D 10851 ◦ mit einem Umsatz bis 300.000 Euro 10% 2 25,00%

D 10852 ◦ mit einem Umsatz über 300.000 Euro 6% 2 25,00%

D 10860

Textilwaren verschiedenster Art und Kleidung, Kurzwaren, 
Schneidereibedarf, Bekleidungszubehör 6% 3 50,00%

D 10870 Uhren, Edelmetall- und Schmuckwaren (auch mit Reparaturen)

D 10871 ◦ mit einem Umsatz bis 300.000 Euro 9% 3 50,00%

D 10872 ◦ mit einem Umsatz über 300.000 Euro 5% 3 50,00%

D 10880

Unterhaltungselektronik (auch mit Reparaturen und Handel mit 
sonstigten elektrotechnischen Erzeugnissen im geringen Umfang)

D 10881 ◦ mit einem Umsatz bis 300.000 Euro 9% 2 25,00%

D 10882 ◦ mit einem Umsatz über 300.000 Euro 4% 2 25,00%

D 10890 Verkaufsstände, ambulante Händler, Kioske überwiegend non Food 6% 3 50,00%

D 10900

Warenpropagandist, Verkaufsagentur, Onlinehändler ohne spezielles 
Sortiment 6% 1 12,50%

D 10910 Zoohandlung, Tierbedarf 6% 2 25,00%

D Großhändler

D 10940 Baustoffgroßhandel, Handel mit Kunststoffbauelementen 3% 1 12,50%

D 10950 Großhandel für Fisch und Fischprodukte, Getränke und Lebensmittel 5% 1 12,50%

D 10960 Großhandel mit Schuhen und Textilien 6% 1 12,50%

D 10970 Großhandel mit Betten und Matratzen 5% 1 12,50%

D 10980 Großhandel mit Pflegeprodukten / Kosmetik 4% 1 12,50%

E Dienstleistungen

E 11010 Anbieter von Seminaren (private und beruflliche Weiterbildungen) 15% 2 25,00%

E 11020 Anlageberater, Prozessfinanzierer sowie weitere Finanzdienstleister 21% 2 25,00%

E 11030

Annahmestelle für Chemische Reinigung, Reinigung und Wäscherei, 
sowie Bügelarbeiten
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E 11031 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000 Euro 10% 3 50,00%

E 11032 ◦ mit einem Umsatz über 200.000 Euro 7% 3 50,00%

E 11040 Architekten, Ingenieurbüros 16% 2 25,00%

E 11050 Aufsteller oder Betreiber von Münzprägeautomaten 14% 5 100,00%

E 11060 Aufsteller oder Betreiber von Spiel- und Warenautomaten 14% 3 50,00%

E 11070 Briefpost- und Paketdienstleistungen, Kurierdienst 14% 2 25,00%

E 11080 Druckereien, Verlagswesen

E 11081 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000  Euro 12% 2 25,00%

E 11082 ◦ mit einem Umsatz bis 400.000 Euro 7% 2 25,00%

E 11083 ◦ mit einem Umsatz über 400.000 Euro 3% 2 25,00%

E 11090 Fahrschulen

E 11091 ◦ mit einem Umsatz bis 180.000  Euro 19% 1 12,50%

E 11092 ◦ mit einem Umsatz über  180.000 Euro 10% 1 12,50%

E 11100 Fotografen (u. a. Porträt- und Werbefotografen) 

E 11101 ◦ mit einem Umsatz bis 100.000 Euro 25% 3 50,00%

E 11102 ◦ mit einem Umsatz über 100.000 Euro 20% 3 50,00%

E 11110

Freiberufler und andere Freischaffende soweit sie keiner anderen 
Kategorie entsprechen 14% 3 50,00%

E 11120 Frisörgewerbe (auch mit Einzelhandel)

E 11121 ◦ mit einem Umsatz bis 150.000  Euro 13% 3 50,00%

E 11122 ◦ mit einem Umsatz über  150.000 Euro 9% 3 50,00%

E 11130 Garten- und Landschaftsbau

E 11131 ◦ mit einem Umsatz bis 250.000  Euro 14% 3 50,00%

E 11132 ◦ mit einem Umsatz bis 500.000 Euro 7% 3 50,00%

E 11133 ◦ mit einem Umsatz über 500.000 Euro 6% 3 50,00%

E 11140 Geld- und Kreditinstitut 8% 3 50,00%

E 11150 Glas- und Gebäudereinigung einschl. Grundstück

E 11151 ◦ mit einem Umsatz bis 150.000 Euro 16% 3 50,00%

E 11152 ◦ mit einem Umsatz bis 300.000 Euro 15% 3 50,00%

E 11153 ◦ mit einem Umsatz über 300.000 Euro 7% 3 50,00%

E 11160 Hausmeisterservice einschl. Gartenpflege 13% 3 50,00%

E 11170 Hausverwalter 14% 3 50,00%

E 11180 Hörgeräte-Akustik

E 11181 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000 Euro 17% 2 25,00%

E 11182 ◦ mit einem Umsatz über 200.000 Euro 10% 2 25,00%

E 11190 Immobilienmakler 14% 3 50,00%

E 11200 Inhaber von Parkplätzen und Parkhäusern 14% 4 75,00%

E 11210

Internetdienstleistungen, Medienberatung und Vermittlung von 
Verträgen, Produkten u. a. 19% 2 25,00%

E 11220 KFZ-Lackiererei

E 11221 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000 Euro 12% 2 25,00%

E 11222 ◦ mit einem Umsatz bis 400.000 Euro 9% 2 25,00%

E 11223 ◦ mit einem Umsatz über 400.000 Euro 8% 2 25,00%

E 11230

KFZ-Reparatur, auch von Straßenfahrzeugen, Reifendienst; 
Umbauten an Straßenfahrzeugen 

E 11231 ◦ mit einem Umsatz bis 300.000 Euro 12% 2 25,00%

E 11232 ◦ mit einem Umsatz über 300.000 Euro 6% 2 25,00%

E 11240 Kosmetik, Fußpflege, Nagelstudio

E 11241 ◦ mit einem Umsatz bis 75.000  Euro 22% 2 25,00%

E 11242 ◦ mit einem Umsatz über  75.000 Euro 13% 2 25,00%

E 11250 Optiker
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E 11251 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000 Euro 17% 2 25,00%

E 11252 ◦ mit einem Umsatz über 200.000 Euro 10% 2 25,00%

E 11260 Pfandleiher 14% 1 12,50%

E 11270 Raumausstatter (Gestalter, Dekorateure und Polsterer) 

E 11271 ◦ mit einem Umsatz bis 150.000  Euro 16% 3 50,00%

E 11272 ◦ mit einem Umsatz über  150.000 Euro 10% 3 50,00%

E 11280 Rechtsanwälte und Notare 13% 2 25,00%

E 11290 Reisebüro (einschl. Ausflugsfahrten, Veranstaltung, Vermittlung) 22% 2 25,00%

E 11300 Schiffsreparatur, -instandsetzung und -umbau (auch Bootsbau) 6% 3 50,00%

E 11310 Schneiderei, Änderungsschneiderei, sowie Näharbeiten 21% 3 50,00%

E 11320 Schornsteinfeger 20% 1 12,50%

E 11330

Schreibdienst, Buchhaltungsservice und vergleichbare auf 
Büroservice ausgerichtete Tätigkeiten 18% 2 25,00%

E 11340 Software- und Hardwareentwicklung 10% 2 25,00%

E 11350 sonstige Dienstleistungen aller Art 14% 2 25,00%

E 11360 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 10% 2 25,00%

E 11370 Tattoo-, Piercingstudio 11% 3 50,00%

E 11380

Tankstellen einschl. Autowaschanlagen, 
Straßenfahrzeugpflegedienst 5% 3 50,00%

E 11390 Telekommunikationsunternehmen 14% 2 25,00%

E 11400 Unternehmensberater, Vermögensberater 8% 2 25,00%

E 11410

Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen und 
Wohnungen und sonstigen Geschäftsflächen an natürliche und 
juristische Personen, 14% 1 12,50%

E 11420 Vermietung von Gartengeräten und Gartenbedarf 25% 2 25,00%

E 11430 Vermietung von motorisierten Straßenfahrzeugen sowie Anhängern 25% 2 25,00%

E 11440 Vermittler von Zimmern, Appartements, Ferienwohnungen u.ä. 21% 5 100,00%

E 11450 Ver- und Entsorgungsunternehmen, auch Energieversorgung 2% 2 25,00%

E 11460 Versicherungsmakler (inkl. Versicherungsvertreter)

E 11461 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000 Euro 44% 2 25,00%

E 11462 ◦ mit einem Umsatz über 200.000 Euro 38% 2 25,00%

E 11470 Waschsalon (Selbstbedienung) 9% 4 75,00%

E 11480 Werbung, Consulting, Gestaltung, Vertrieb, Marketing 16% 3 50,00%

E Personen- und Güterbeförderung

E 11520 Güterbeförderung  

E 11521 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000  Euro 21% 1 12,50%

E 11522 ◦ mit einem Umsatz bis 500.000 Euro 8% 1 12,50%

E 11523 ◦ mit einem Umsatz über 500.000 Euro 4% 1 12,50%

E 11530 Personenbeförderung

E 11531 ◦ mit einem Umsatz bis 400.000 Euro 9% 2 25,00%

E 11532 ◦ mit einem Umsatz über 400.000 Euro 4% 2 25,00%

E 11540

Personenbeförderung im Urlaubslinienverkehr und Ausflugsverkehr 
(Planwagen- und Kutschfahrten, Strandbahn, Bimmelbahn, Schiff) 11% 5 100,00%

E 11550 Taxigewerbe und Mietwagen mit Fahrer (Personenbeförderung)

E 11551 ◦ mit einem Umsatz bis 75.000  Euro 20% 2 25,00%

E 11552 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000 Euro 15% 2 25,00%

E 11553 ◦ mit einem Umsatz über 200.000 Euro 7% 2 25,00%
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F Sport und Freizeit

F 12010 Angelfahrten; begleitete Hochseeangelfahrten 11% 4 75,00%

F 12020 Badeanstalten, Thermen 3% 4 75,00%

F 12030 Bootswinterlager, Lagerplätze für Campingwagen 3% 4 75,00%

F 12040 Entertainment, DJ, Veranstaltungsmanagement 16% 3 50,00%

F 12050 Erlebnis-Bauernhof 7% 4 75,00%

F 12060 Fahrgastschifffahrtsbetreiber 9% 4 75,00%

F 12070

Fahrradverleih, Surfbrettverleih, Tret- und Ruderbootverleih (incl. 
Reparatur) 10% 5 100,00%

F 12080 Fitnesszentren sowie Wellnescenter und Saunen 8% 4 75,00%

F 12090 Flugplatz, Flugschule 9% 3 50,00%

F 12100

Freizeitgestaltung; selbstständige Angebote zur sportlichen, 
musischen oder künstlerischen Freizeitgestaltung (z. B. 
Trampolinspringen, Basteln, Malstudio), auch in zeitlich begrenzten 
Betriebsstätten 7% 3 50,00%

F 12110 Golfplätze, sowie Schule oder Golflehrer 7% 3 50,00%

F 12120 Indoorspielplätze 7% 3 50,00%

F 12130 Kartbahnen, Inhaber von Fahrgeschäften 7% 4 75,00%

F 12140 Kegel- und Bowlingbahnen 7% 3 50,00%

F 12150 Lichtspieltheater / Kino 9% 3 50,00%

F 12160 Minigolfplätze u. ä. 5% 4 75,00%

F 12170 Museen und Ausstellungen 6% 3 50,00%

F 12180 Reitanlagen 6% 3 50,00%

F 12190 Schießstand 6% 2 25,00%

F 12200 Solarien 6% 2 25,00%

F 12210 Spielbank / Casino 7% 3 50,00%

F 12220 Spielhallen und Betrieb von Spielautomaten 7% 3 50,00%

F 12230 Sportschulen, Surfschule u.ä. 11% 3 50,00%

F 12240 Strandkorbvermietung 14% 5 100,00%

F 12250 Tanzlokale, Bars, Diskotheken 8% 3 50,00%

F 12260 Tennisanlagen 6% 3 50,00%

F 12270 Theater, Musical, Varieté 7% 3 50,00%

F 12280 Tierpark u. ä. Einrichtungen, Aquarien 6% 4 75,00%

F 12290

Tierpension, auch Pferdepensionen, Inhaber von Pferdeställen, die 
Stellplätze an Gäste vermieten 13% 3 50,00%

F 12300 Vermietung von Booten 25% 4 75,00%

F 12310 Vermieter von Spiel- und Sportgeräten 10% 3 50,00%

F 12320 Yachtschule, Segelschule 10% 4 75,00%

F 12330 Zeltverleih 10% 3 50,00%

G Handwerk und Bau (einschließlich Materiallieferungen) 

 

G 13010 Bauunternehmen mit Materiallieferung, sowie Bauträger

G 13011 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000  Euro 17% 1 12,50%

G 13012 ◦ mit einem Umsatz bis 500.000 Euro 9% 1 12,50%

G 13013 ◦ mit einem Umsatz über 500.000 Euro 4% 1 12,50%

G 13020 Dachdeckerei

G 13021 ◦ mit einem Umsatz bis 300.000 Euro 12% 1 12,50%
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G 13022 ◦ mit einem Umsatz über 300.000 Euro 5% 1 12,50%

G 13030 Elektroinstallation (auch - untergeordnet - Einzelhandel)

G 13031 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000 Euro 17% 1 12,50%

G 13032 ◦ mit einem Umsatz bis 400.000 Euro 15% 1 12,50%

G 13033 ◦ mit einem Umsatz über 400.000 Euro 7% 1 12,50%

G 13040

Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerei, Teppich- und Fußbodenleger 
(auch mit Materiallieferung)

G 13041 ◦ mit einem Umsatz bis 150.000 Euro 24% 1 12,50%

G 13042 ◦ mit einem Umsatz bis 300.000 Euro 18% 1 12,50%

G 13043 ◦ mit einem Umsatz über 300.000 Euro 7% 1 12,50%

G 13050 Gerüstbau

G 13051 ◦ mit einem Umsatz bis 400.000 Euro 16% 1 12,50%

G 13052 ◦ mit einem Umsatz über 400.000 Euro 7% 1 12,50%

G 13060 Glasergewerbe 

G 13061 ◦ mit einem Umsatz bis 300.000 Euro 10% 1 12,50%

G 13062 ◦ mit einem Umsatz über 300.000 Euro 5% 1 12,50%

G 13070

Heizungs-, Gas- u. Wasserinstallation, Klempnerei, (Lüftungs- und 
Klimatechnik)

G 13071 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000 Euro 13% 1 12,50%

G 13072 ◦ mit einem Umsatz bis 600.000 Euro 9% 1 12,50%

G 13073 ◦ mit einem Umsatz über 600.000 Euro 5% 1 12,50%

G 13080 Maler u. Lackierergewerbe, Tapezierer 

G 13081 ◦ mit einem Umsatz bis 100.000 Euro 23% 1 12,50%

G 13082 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000 Euro 19% 1 12,50%

G 13083 ◦ mit einem Umsatz bis 500.000 Euro 11% 1 12,50%

G 13084 ◦ mit einem Umsatz über 500.000 Euro 7% 1 12,50%

G 13090 Säge- und Hobelwerke

G 13091 ◦ mit einem Umsatz bis 500.000 Euro 6% 1 12,50%

G 13092 ◦ mit einem Umsatz über 500.000 Euro 4% 1 12,50%

G 13100 Schlosserei, Kunst- und Schmuckschmiede, Maschinenschlosserei

G 13101 ◦ mit einem Umsatz bis 150.000 Euro 19% 1 12,50%

G 13102 ◦ mit einem Umsatz bis 400.000 Euro 13% 1 12,50%

G 13103 ◦ mit einem Umsatz über 400.000 Euro 5% 1 12,50%

G 13110

Schreinerei, Tischlerei (Bau- und Möbelschreinerei), Bautischlerei, 
Bauschlosserei

G 13111 ◦ mit einem Umsatz bis 150.000 Euro 14% 1 12,50%

G 13112 ◦ mit einem Umsatz bis 300.000 Euro 11% 1 12,50%

G 13113 ◦ mit einem Umsatz über 300.000 Euro 6% 1 12,50%

G 13120 Steinbildhauerei und Steinmetzerei

G 13121 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000 Euro 19% 1 12,50%

G 13122 ◦ mit einem Umsatz über 200.000 Euro 10% 1 12,50%

G 13130 Stuckateurgewerbe, Gipserei und Verputzerei 

G 13131 ◦ mit einem Umsatz bis 100.000 Euro 23% 1 12,50%

G 13132 ◦ mit einem Umsatz bis 250.000 Euro 19% 1 12,50%

G 13133 ◦ mit einem Umsatz über 250.000 Euro 11% 1 12,50%

G 13140 Wärme-, Schall-, Kälte- und Erschütterungsdämmung

G 13141 ◦ mit einem Umsatz bis 500.000 Euro 14% 1 12,50%

G 13142 ◦ mit einem Umsatz über 500.000 Euro 5% 1 12,50%
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G 13150 Zimmerei (mit Materiallieferungen)

G 13151 ◦ mit einem Umsatz bis 200.000 Euro 15% 1 12,50%

G 13152 ◦ mit einem Umsatz bis 400.000 Euro 11% 1 12,50%

G 13153 ◦ mit einem Umsatz über 400.000 Euro 5% 1 12,50%
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